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Editorial

Vom Verwalter zum Gestalter durch Service und Qualität
Vorwort des Geschäftsführers der kvgOF

Liebe Leserin, lieber Leser,

der vor Ihnen liegende Geschäftsbericht umfasst die Zeit von
2015 bis 2017. Zum Jahresende 2015 wurde der Nahverkehrs-
plan 2016ff verabschiedet, in dem wir, abgestimmt mit den
Kommunen und dem RMV, das Gesamtliniennetz für den Kreis
Offenbach bis 2020 festgeschrieben haben. Dieses Werk bildet
einen wichtigen Meilenstein und eine elementare Arbeits-
grundlage für die kvgOF.

Erste Umsetzungen aus dem Planungswerk erfolgten bereits:
Lesen Sie hierzu unsere Ausführungen in den Jahreshighlights.
Ein Trend zeichnet sich ab: Die kvgOF wandelt sich vom bloßen
„Verwalter“ mit hoheitlichen Aufgaben hin zu einer „Dienst-
leistungsorganisation“ mit einer zunehmend proaktiven Rolle.

Verantwortung übernehmen und Qualität sichern, um den
Nahverkehr attraktiv zu gestalten – das sind unsere selbst 
gesteckten Ziele. Mit dem Finanzierungs- und Organisationskon-
zept wollen wir diesem Anspruch weiter nachkommen. Für den 
ÖPNV in den Kommunen haben wir ein neues, gerechteres und 
leistungsorientiertes Finanzierungsmodell ausgearbeitet.

„Die kvgOF wandelt sich vom 
bloßen ‚Verwalter‘ mit hoheitlichen 

Aufgaben hin zu einer ‚Dienstleistungs- 
organisation‘.“

Andreas Maatz
Geschäftsführer  
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Des Weiteren haben wir Regieaufgaben und deren Aufteilung auf
die kvgOF und die Stadtwerke definiert, um mehr Einfluss auf die
Qualität und die Quantität im ÖPNV nehmen zu können. Nur ein
ansprechender Busverkehr auf hohem Niveau kann bestehende
Kunden binden und neue hinzugewinnen. Diesem neuen Finanzie-
rungs- und Organisationskonzept haben wir den Schwerpunkt
unseres Geschäftsberichts im Kapitel „Im Fokus“ gewidmet.
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Unser Vertrieb und insbesondere unsere Mobilitätszentrale 
wurden Mitte letzten Jahres stark gefordert: Das Schülerticket 
Hessen warf bei seiner Einführung Mitte 2017 viele Fragen bei 
unseren Kunden auf. Ein hoher Beratungsaufwand war die 
Folge. Und dies, obwohl wir unseren Fahrgästen viele schriftliche 
Informationen wie spezielle Briefe, einen Katalog mit Fragen und 
Antworten und letztlich sogar einen Kurzfilm zur Verfügung
stellten. Es zeigt sich jedoch auch hier, dass nichts über das per-
sönliche Gespräch geht.

In vollem Umfang bieten wir Ihnen zum Ende des Geschäfts-
berichts noch den allgemeinen Zahlenteil.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Wenn Sie Fragen oder weitere Ideen zu den Themen haben – wir 
sind für Sie da!



Grußwort der Aufsichtsratsvorsitzenden

Umweltverträgliche Mobilitätslösungen
Grußwort der Aufsichtsratsvorsitzenden der kvgOF

„Vieles hat sich in den vergangenen drei 
Jahren positiv für den ÖPNV im Kreis 

Offenbach entwickelt.“

Eines der bedeutendsten ÖPNV-Infrastrukturprojekte im Kreis ist die 
Regionaltangente West (RTW) auf der Strecke zwischen Bad Homburg, 
Höchst, Flughafen, Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Hier tritt 
der Kreis Offenbach neben Neu-Isenburg als Gesellschafter auf. Wir 
sind auf einem guten Weg zum Planfeststellungsverfahren für den 
Abschnitt Süd 1. Die Option, die Strecke bis Langen fortzuführen, wird 
noch separat geprüft. Mit dieser Bahn besteht künftig eine hervor-
ragende Möglichkeit, an den Flughafen, bis nach Höchst und weiter zu 
gelangen, ohne den S-Bahntunnel in Frankfurt durchfahren zu müssen.

Neben dem ÖPNV ist auch der Radverkehr von großem Interesse. 
Mehrfach waren Vertreter aus Politik, von Fahrradverbänden und 
Verkehrsexperten per Fahrrad im Kreis unterwegs, um Schwachstellen 
im Fahrradverkehr zu identifizieren. Es freut mich, dass hier die kvgOF 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 2016 hat sich beim Thema Mobilität im Kreis Offenbach viel 
bewegt. Vor drei Jahren wurde der aktuelle Nahverkehrsplan im 
Kreistag verabschiedet. Mit dem Konzept ist der Gesamtliniennetz-
plan im öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Offenbach bis 
2020 festgeschrieben und gesichert. Gerade in schwierigen Zeiten, 
in denen Dieselfahrverbote in Frankfurt und anderswo bereits 
bestätigt sind und in Offenbach drohen, wird es immer wichtiger, 
Alternativen zum Auto mit Verbrennungsmotor zu bieten. Da 
kommt insbesondere dem ÖPNV ein hoher Stellenwert zu.

Im Leitbild Mobilität arbeiten der Kreis Offenbach und die 13 
Kommunen bereits seit 2013 eng zusammen, um gemeinsam 
mit der kvgOF, der Gesellschaft für Integriertes Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain mbH (ivm) 
und der Hochschule Darmstadt (h_da) weitere umweltverträgli-
che Mobilitätslösungen zu finden. Im Herbst 2018 kommen wie-
der mehr als 100 Verkehrsfachleute zum mittlerweile zehnten 
Mobilitätsforum zusammen.

Claudia Jäger
Aufsichtsratsvorsitzende 
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

mit den Bike & Ride-Boxen sichere und online buchbare Abstellmög-
lichkeiten geschaffen und damit die Mobilitätskette Fahrrad-ÖPNV 
weiter ausgebaut hat.

Die hessische Landesregierung führte Mitte 2017 das landesweit 
gültige Schülerticket Hessen ein, das jungen Menschen die Chance 
bietet, kostengünstig für einen Euro am Tag am ÖPNV teilzunehmen. 
Damit wurde die seit 2014 gültige CleverCard kreisweit abgelöst. 
Das Schülerticket Hessen überstieg mit einem Verkauf von 6.498 
Stück und weiteren 5.916 zusätzlich ausgegebenen Karten über die 
Schülerbeförderung 2017 bereits alle Erwartungen. 

Ganz besonders freut mich, dass die kvgOF die Ausbildung der RMV-
Bus&Bahn-Begleiter in Zusammenarbeit mit der Polizei wieder aufge-
nommen, überarbeitet und durch Rollenspiele sowie einen Praxistag 
im Bus noch attraktiver gestaltet hat. Dieses Projekt zur Vermeidung 
von Sachbeschädigungen und Streit in Bus und Bahn, an dem von 
2005 bis Ende 2017 bereits 815 Schüler teilgenommen haben, stärkt 
darüber hinaus die Persönlichkeit der Jugendlichen. 

Vieles hat sich in den vergangenen drei Jahren positiv für den ÖPNV 
im Kreis Offenbach entwickelt. Dieser Geschäftsbericht informiert Sie 
über weitere Initiativen, die die Bedeutung des ÖPNV im Kreis stärken 
und zukunftssicher ausbauen.



Mobilitätspartner

Einfach nah!
kvgOF – Ihr Mobilitätspartner für den Kreis Offenbach

Einwohnerzahlen Kreis Offenbach im Vergleich
Stand 12/2017

Einwohnerzahlen der Städte und des Kreisgebietes im Größenvergleich

Hessisches Statistisches Landesamt, www.statistik-hessen.de (Einwohnerzahl Stand 31.12.2017)

158.254
Darmstadt

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) ist einer 
von insgesamt 27 Partnern im Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV). Dieser organisiert und koordiniert den regionalen Bahn- 
und Busverkehr im gesamten Verbundraum und ist für ein 
einheitliches Fahrschein- und Tarifsystem verantwortlich. Die 
kvgOF hingegen ist für den lokalen öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) im Kreis Offenbach zuständig. Der Kreis zählt 
rund 350.000 Einwohner mit steigender Tendenz. In jeder 
der 13 Städte und Gemeinden gibt es einen Anschluss an die 
Bahn, weitere 60 lokale Buslinien und Anruf-Sammel-Taxen  
sichern den Bürgern die Nahversorgung. „Einfach nah!“ – 
unter diesem Motto sorgt die kvgOF im Sinne der Nutzer für 

einen einfachen, verständlichen und serviceorientierten Nahver-
kehr vor Ort. 

Eng verzahnt mit dem RMV, den Kommunen des Kreises und 
lokalen Verkehrsbetrieben plant die kvgOF das Busliniennetz und 
das Angebot der Bahnlinien im Kreisgebiet. Des Weiteren erstellt 
die kvgOF den kreisweiten Fahrplan, stellt die Finanzierung der 
Angebote sicher und erstellt Ausschreibungen zur Vergabe von 
Verkehrsleistungen. Neben der kundenorientierten Beratung und 
dem Fahrkartenverkauf gehört auch die Schülerbeförderung zu 
ihren Aufgaben. Die kvgOF – Ihr kompetenter Ansprechpartner für 
alle Belange des ÖPNV. 

746.878
Frankfurt am Main 

96.130
Hanau

126.658
Stadt Offenbach

gesamt 351.692
Kreis Offenbach

28.318

Mühlheim am Main

Heusenstamm
18.857

Neu-Isenburg
37.512

Obertshausen
24.722

Hainburg
14.456

Seligenstadt
21.250

Dreieich
41.548

Egelsbach
11.563 Rödermark

27.840

Mainhausen
9.319

Rodgau
44.725

Dietzenbach
34.055

Langen
37.527 Benachbarte LNO

   



Kurzportrait

Mehrere Partner teilen sich die Verantwortung für die Bus- und 
Bahnlinien im Kreis Offenbach. Die einzelnen Aufgaben werden 
entweder vom RMV, der kvgOF selbst oder von deren lokalen Part-
nern in einzelnen Städten des Kreises (Stadtbusse) geleistet. Dem 
Kunden sind diese Zuständigkeiten oft nicht bekannt. Erst wenn 
der ÖPNV-Nutzer einen Anlass zur Nachfrage oder Beschwerde  
hat, treten sie für ihn zutage. Die verschiedenen Beteiligten 
übernehmen die Planung, die Vergabe und die Finanzierung von 
Verkehrsleistungen und bestimmen die betrieblich-technische 
Ausstattung der Fahrzeuge. Weitere Regieaufgaben umfassen 
Zusatzbestellungen, Qualitätskontrollen, Informationen für die 
Kunden, Fahrkartenkontrollen sowie das Beschwerdemanagement 
oder Schulungen des Fahrpersonals. Damit die Busse und Bahnen 
auch zukünftig reibungslos laufen, arbeiten alle Parteien gemein-
sam an diesem Ziel.  

Gemeinsam unterwegs
ÖPNV-Verantwortlichkeiten im Kreis Offenbach

Stand: März 2018 Bus Anruf-Sammel-Taxi (AST) Gesamtverkehr/S-Bahn/Regionalbahn/Regionalexpress
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RMV-Mobilitätszentrale
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Zentrale Beratungsstelle für Kunden
Die RMV-Mobilitätszentrale in Dietzenbach

Zentrale Beratungsstelle für Fahrgäste ist die RMV-Mobilitäts-
zentrale in Dietzenbach. Bus- und Bahnreisende erhalten hier 
kompetente Auskünfte zu Bus- und Bahnverbindungen sowie 
RMV-Fahrkarten jeglicher Art – von der Einzel- und Gruppen-
fahrt bis zur Jahreskarte. Des Weiteren sind hier Informations- 
broschüren und Kartenmaterial erhältlich. Der Betrieb der  
Mobilitätszentrale erfolgt in Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken Dietzenbach. Die Mobilitätszentrale ist von Montag bis 
Freitag ganztägig und samstags vormittags geöffnet.

RMV-Fahrkarten und fachkundige Auskünfte werden den ÖPNV-
Nutzern auch in weiteren Vorverkaufs- und Servicestellen im 
Kreis geboten. Die kvgOF schätzt den direkten Kontakt zu jedem 
Kunden und stellt daher auch dezentrale Anlaufstellen bereit. Sie 
konzentriert sich dabei auf stark frequentierte Verkaufsstellen mit 
hoher Servicequalität über den eigentlichen Fahrscheinverkauf 
hinaus. 

Die Vorverkaufsstellen der kvgOF verkauften allein im Jahr 2017 
RMV-Fahrkarten im Wert von 1.190.932,11 €. Hinzu kamen im 
selben Jahr 882.842,80 € an Einnahmen in der RMV-Mobilitäts-
zentrale.

2017 Mobilitätszentrale
882.842,80 €

2017 Vorverkaufsstellen
1.190.932,11 €

2016 Mobilitätszentrale
883.249,95 €

2016 Vorverkaufsstellen
1.252.286,95 €

Jahresverkaufszahlen
Gesamtzahlen 2015, 2016 und 2017

Januar Februar März April Mai Juni

Juli August September Oktober November Dezember

60.000 €

60.000 €

40.000 €

40.000 €

100.000 €

120.000 €

120.000 €

100.000 €

20.000 €

20.000 €

         0 €

80.000 €

80.000 €

         0 €

2015 Mobilitätszentrale
608.363,25 €

2015 Vorverkaufsstellen
1.110.250,35 €



Aufgabenfelder
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Anzahl der Jahreskarten-Kunden der kvgOF
Verkaufszahlen 2015, 2016 und 2017 im Vergleich

Jahreskarten für Erwachsene

übertragbare
9-Uhr-JahresAbos

persönliche 
1.-Klasse-Zuschläge

65-plus-Jahreskarten

übertragbare 
1.-Klasse-Zuschläge

5

53
4

40

persönliche 
9-Uhr-JahresAbos

5

2016
774 Jahreskarten

Jahreskarten bar

Land Hessen

22

6

übertragbare 
JahresAbos

persönliche
JahresAbos

461

178

übertragbare
9-Uhr-JahresAbos

persönliche 
1.-Klasse-Zuschläge

65-plus-Jahreskarten

übertragbare 
1.-Klasse-Zuschläge

2

36
3

26

persönliche 
9-Uhr-JahresAbos

5

2015
612 Jahreskarten

Jahreskarten bar
26

persönliche
JahresAbos

109

übertragbare 
JahresAbos

405

2017
752 Jahreskarten

übertragbare
9-Uhr-JahresAbos

persönliche 
1.-Klasse-Zuschläge

65-plus-Jahreskarten

übertragbare 
1.-Klasse-Zuschläge

5

55
4

27

persönliche 
9-Uhr-JahresAbos

7
Jahreskarten bar

Land Hessen

22

2

übertragbare 
JahresAbos

persönliche
JahresAbos

421

209



RMV-MobiPartner | Freigestellter Schülerverkehr

(z. B. Schule) zu einer entfernten schulischen Veranstaltung. Die Art 
der gemeinsamen Veranstaltung kann zum Beispiel der Sport- oder 
Schwimmunterricht sein. Von 2015 bis 2017 wurden durchschnitt-
lich gut 2.000 Schüler zu diesen Kursen befördert. 

Insbesondere für ältere Menschen ist die Fahrt mit Bus und Bahn 
nicht ohne Schwierigkeiten. Was kostet die Fahrt eigentlich, und 
wo bekomme ich eine Fahrkarte? Wie komme ich mit dem Rollator 
oder Rollstuhl in den Bus? Bei solcherlei Fragen unterstützen die 
RMV-MobiPartner gerne. Die ehrenamtlich tätigen Senioren und 
Seniorinnen kennen sich gut im ÖPNV aus. Gerne fahren sie auch 

Kompetent unterwegs auch im Alter
RMV-MobiPartner

mal bei einer ersten Fahrt persönlich zur Unterstützung mit. Im 
Kreis Offenbach sind elf MobiPartner kontinuierlich über viele 
Jahre schon für die kvgOF tätig und tauschen ihre Erfahrungen 
bei regelmäßigen Treffen vom RMV und der kvgOF aus. Bei diesen 
Versammlungen erhalten sie die neuesten Informationen aus den 
Verkehrsgesellschaften und aktuelle Broschüren. 

Ein freigestellter Schülerverkehr wird vom Schulträger eingerich-
tet, wenn Schülerinnen und Schüler den täglichen Schulweg 
nicht eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen 
können.

Besonders für körperbehinderte Schülerinnen und Schüler sind 
spezielle Voraussetzungen für eine sichere Beförderung zu 
erfüllen. Für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer müssen Fahrzeuge 
eingesetzt werden, die über Auffahrrampen und eine absenkbare 
Hinterachse oder eine Hebebühne und besondere Gurtsysteme 
verfügen. Das eingesetzte Begleitpersonal ist beim Ein- und 
Aussteigen behilflich und stellt die notwendige Beaufsichtigung 
während der Fahrt sicher. 

Für die rund 600 Schülerinnen und Schüler wurden folgende 
schultägliche Fahrten mit Pkw, Kleinbussen und Kraftomnibus-
sen durch die kvgOF organisiert: 2015 – 93 Fahrten, 2016 – 104 
Fahrten und 2017 – 100 Fahrten. 

Des Weiteren fällt unter den freigestellten Schülerverkehr die Be-
förderung von Schulklassen von einem gemeinsamen Startpunkt 

Sicher zur Schule
Freigestellter Schülerverkehr



Aufgabenfelder
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Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) führt seit 
dem Jahr 2002 die Erstattung und Organisation der Schüler-
beförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG) im 
Auftrag des Kreises Offenbach durch.

Kostenerstattung in der Schülerbeförderung

Der Kreis Offenbach ist selbstverständlich nur für Schüler in der 
Erstattungspflicht, deren amtlicher Erstwohnsitz im Kreis Offen-
bach liegt. Ist ein Antrag gestellt, prüft die kvgOF folgende vier 
Kriterien: welches die nächstgelegene Schule für den gewählten 
Bildungsgang ist, die Länge des Schulwegs, ob das Kind noch 
schulpflichtig ist und ob der berufsqualifizierende Bildungsgang 
unter die Förderung fällt. 

Je nach Erfüllungsgrad der aufgelisteten Kriterien werden dem 
Schulkind alle anfallenden Fahrtkosten (Vollkostenübernahme), 
nur ein Teil der Kosten (Teilkostenübernahme) erstattet oder der 
Antrag komplett abgelehnt. 

Zur Schule ohne Kosten
Schülerbeförderung

Es gibt unterschiedliche Formen, wie die Fahrtkostenerstattung 
erfolgen kann: Die Schüler erhalten eine Schülerjahreskarte, die 
Fahrtkosten für eingereichte Fahrkarten werden nachträglich 
ausbezahlt oder die Übernahme der Kosten erfolgt nach dem 
Reisekostengesetz. Es kann darüber hinaus auch sein, dass der 
Schüler in den freigestellten Schülerverkehr aufgenommen und 
befördert wird.   

Die in den Jahren 2015 bis 2017 gewährten Erstattungen sind in 
untenstehender Tabelle aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass 
zunächst zum Schuljahr 2014/2015 die CleverCard kreisweit als 
Jahreskarte für Schüler mit Gültigkeit im gesamten Kreisgebiet 
eingeführt wurde. Zum Schuljahr 2017/2018 wurde sie durch 
das Schülerticket Hessen mit hessenweiter Gültigkeit ersetzt. 
Diese Fahrkarte wird seit Sommer 2017 an alle anspruchsbe-
rechtigten Schüler im Kreis Offenbach ausgegeben. 

Eingegangene Anträge auf Fahrtkostenerstattung

a) mit Vollkostenübernahme in Form einer Schülerjahreskarte

b) mit Teilkostenübernahme

c) von Berufsschülern

d) nach Hessischem Reisekostengesetz

2015

7.329

2015

93

612

2.091

116

22

2016

7.741

2016

2017

7.192

2017

Mittelwert 2015–2017

7.421

Mittelwert 2015–2017

Bewilligte Anträge

Freigestellter Schülerverkehr

Schultägliche Fahrten u. a. für behinderte Schüler

Anzahl der u. a. behinderten Schüler in der schultäglichen Beförderung

Anzahl Schüler bei der Beförderung zum Schwimmunterricht

Anzahl Schüler bei der Beförderung zum Sportunterricht

Anzahl Schüler bei der Beförderung zu sonst. päd. Veranstaltungen

5.480

408

627

35

5.404

418

644

23

5.916

23

370

27

5.600

283

547

28

104

626

2.114

120

22

100

601

2.036

105

21

99

613

2.080

114

22
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RMV-Bus&Bahn-Begleiter

Zertifizierte Bus&Bahn-Begleiter von 2005 bis 2017

Gesamtzahl der RMV- 
Bus&Bahn-Begleiter bis Ende 2017

Dreieichschule, Gymnasium 
Langen

Georg-Büchner-Schule, Gesamtschule
Rodgau

Friedrich-Ebert-Gymnasium
Mühlheim

2016

2017

Neues Konzept unter neuer Leitung
RMV-Bus&Bahn-Begleiter 2.0

stehen Verhaltensregeln im Bus, Informationen zu Fahrkarten und 
Grundlagen zu deeskalierender Gesprächsführung und Körper-
sprache. Die RMV-Bus&Bahn-Begleiter üben den Polizeiruf ein, 
fahren einen Tag im Bus mit und simulieren dort Einsätze, wie sie 
im täglichen Alltag vorkommen können. Der „Lehrplan“ wird mit 
Rollenspielen, Gruppenarbeiten, Präsentationen oder Denksport-
aufgaben aktiv gestaltet. 

Von 2016 bis Ende 2017 wurden bereits 78 neue RMV-Bus&Bahn-
Begleiter an fünf verschiedenen Schulen und Projektwochen 
ausgebildet. „Diese Ausbildung für Jugendliche ist uns sehr 
wichtig und hat sich in den vergangenen Jahren als sehr hilfreich 
bewährt“, erläutert die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger, 
„auch wenn wir hoffen, dass es zu möglichst wenigen Einsätzen 
in Bussen und Bahnen kommen wird. Zudem stärken die Lern-
inhalte die Persönlichkeit der Teenager.“ 

Im September 2016 startete die Ausbildung zu RMV-Bus&Bahn-Be-
gleiter mit einem überarbeiteten Konzept und neuen Projektverant-
wortlichen an der Einhardschule in Seligenstadt mit 18 Teilnehmern. 

Bereits seit 2005 bildet die kvgOF Schülerinnen und Schüler im 
Kreis zu RMV-Bus&Bahn-Begleitern aus. Ziel ist es, Vandalismus in 
Bussen und Bahnen und Auseinandersetzungen unter Jugend-
lichen entgegenzuwirken. Von 2005 bis 2014 durchliefen bereits 
737 Jugendliche die Ausbildung und erhielten ein Zertifikat.  

Linn Locke, Vertriebsleiterin der kvgOF, und Björn Ritz, Regionaler 
Jugendkoordinator der Polizeidirektion Hessen, haben gemein-
sam ein neues Konzept ausgearbeitet und mit den Kommunen 
abgestimmt. Das Training findet fortan überwiegend während der 
Projektwochen an den Schulen statt und wird so auf fünf Tage 
statt wie früher auf drei Monate komprimiert. Auf dem Programm 

EIgeninitiative
Teamgeist

Kommunikation

Gesamtzahl der RMV-
Bus&Bahn-Begleiter bis 2016

Einhardschule, Gymnasium
Seligenstadt

Adolf-Reichwein-Gymnasium
Heusenstamm

737

17
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Aufgabenfelder

2017
12.734 Jahreskarten 

für Schüler

CleverCard 
Abos*

CleverCard 
kreisweit Abos*

CleverCards 
bar*

CleverCards 
kreisweit bar*

Schülertickets 
Hessen bar*

Schülerjahreskarten 
über Schulwegkostenträger

Schülerticket 
Hessen Abos*

29

86 34

171

2.184

5.916
4.314

Jahreskarten für Schüler: CleverCard, CleverCard kreisweit und Schülerticket Hessen

CleverCard kreisweit CleverCard Schülerticket Hessen Schülerjahreskarte über Schulwegkostenträger

CleverCard 
Abos*

CleverCard 
kreisweit Abos*

CleverCards 
bar*

CleverCards 
kreisweit bar*

750

1.713

254

1.215

       

2015
9.412 Jahreskarten 

für Schüler

Schülerjahreskarten 
über Schulwegkostenträger

5.480

CleverCard 
Abos*

CleverCard 
kreisweit Abos*

CleverCards

CleverCards 
kreisweit bar*

695

2.208

404

1.447

2016
10.158 Jahreskarten 

für Schüler
Schülerjahreskarten 
über Schulwegkostenträger

5.404

* Das Schülerticket Hessen wurde neu zum August 2017 vom Land Hessen eingeführt und ersetzt die CleverCard und die CleverCard kreisweit.
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Finanzierungs- und Organisations-Konzept

Ausgangssituation und Auftrag 

Der Kreis Offenbach verabschiedete Ende 2015 den Nahver-
kehrsplan 2016ff und beauftragte die Kreisverkehrsgesellschaft 
Offenbach mbH, eine grundlegende Neuordnung der organisa-
torischen und finanziellen Rahmenbedingungen für den ÖPNV 
im Kreis zu erstellen. 

Im Nahverkehrsplan 2016ff fokussierte sich die kvgOF auf die 
Neukonzeption des gesamten Busnetzes im Kreisgebiet: Sie 
legte die Linienführungen, die Taktung sowie die Bedienungs-
zeiträume der Busse fest. 

Des Weiteren legte der Kreis Offenbach in diesem Planungs-
werk die Standards für die Haltestellen oder die technische 
Ausrüstung der Linienbusse fest. Außerdem wurden Strategien 
zum Marketing und zur Kundenkommunikation beschlossen.  

Derzeit sind die Zuständigkeiten für die im Kreis verkehrenden 
Buslinien auf viele Schultern verteilt (vgl. hierzu Kapitel „Ge-
meinsam unterwegs”): Die Verantwortlichkeiten teilen sich die 
kvgOF, der RMV, die sechs Stadtwerke sowie zwei weitere lokale 
Nahverkehrsorganisationen, nämlich die Darmstadt-Dieburger 
Nahverkehrsorganisation (DADINA) und der Nahverkehr in 
Offenbach (NiO). Dadurch liegen verschiedenartige Verträge 
für die einzelnen Buslinien vor. Es existieren weder gemeinsame 
Standards für Ausschreibungen, Technik, Betrieb und Qualität 
noch für Kontrollen oder Ansprechpartner. Zudem fehlt es an 
einer einheitlichen Marken- und Kommunikationsstrategie mit 
einer homogenen Benutzeroberfläche. Der Kunde nimmt deutli-
che Unterschiede im Hinblick auf die Qualität der Busfahrer und 
der Fahrzeuge sowie beim äußeren Erscheinungsbild und beim 
Service wahr. Hier liegt ein hohes Optimierungspotenzial: Eine 
zentrale Wahrnehmung gemeinschaftlicher Aufgaben durch 
den Aufgabenträger kvgOF bietet die Chance, kreisweit einheit-
liche Standards und ein Mehr an Effizienz zu realisieren.

Gerechtere Verteilung, optimierte Struktur
Finanzierungs- und Organisations-Konzept

Abb. 1: Zukünftig angedachte Aufteilung des Gesamtdefizits ÖPNV im Kreisgebiet

Aber auch die Finanzierung des Verkehrsnetzes wird ganz unter-
schiedlich geregelt und vor allem ungleich auf die Kommunen 
aufgeteilt. Für die insgesamt 13 Städte und Gemeinden im Kreis 
ergibt sich kein einheitliches Kostenverteilungsmuster. 

Die Reform soll zu einem einheitlichen, leistungsorientierten und 
nachvollziehbaren Finanzierungsmodell mit eindeutig definierten 
Regieaufgaben führen. Dazu wurde die kvgOF im Dezember 2015 
vom Kreistag beauftragt, folgende Punkte zu bearbeiten:    

– eine Neuordnung der finanziellen Lastenverteilung,

– eine Klärung der zukünftigen Organisation und Finanzierung  
   des Schülerverkehrs,

– eine sachgerechte Zuordnung von Zuständigkeiten auf die  
   kvgOF einerseits und die lokalen Stadtbusbetreiber (Stadtwerke)  
   andererseits sowie

– einen praxistauglichen Terminplan für die Umsetzung der im  
   NVP enthaltenen Vorschläge.

Vorgehensweise und erste Ergebnisse 

Von April 2016 bis zum Sommer 2017 tagte eine Projektgruppe 
unter der Federführung der kvgOF bestehend aus Vertretern der 
Kreiskommunen, der kommunalen Stadtwerke mit ÖPNV-Betrieb, 
des Kreises Offenbach sowie externen Experten für den ÖPNV 
und für Mobilität. Die Gruppe erarbeitete ein Finanzierungs- und 
Organisationskonzept, das den oben genannten Erfordernissen 
Rechnung trägt. 

Die Kosten im ÖPNV entstehen durch die bestellten Leistungen 
im Schienen- und Busverkehr sowie beim Anruf-Sammel-Taxi-
Verkehr (AST) und im Regiebereich. Rechnet man die Erträge aus 
Fahrkartenverkäufen sowie weitere finanzielle Zuwendungen 
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Defizit Kreis OF Defizit Kommunen
Zukünftig 

angedachtes 
Defizit

Schiene

Regie

Bus

AST

Anteil Kreis OF
0 %

Anteil Kreis OF
100 %

Anteil Kreis OF
0 %

Anteil Kreis OF
100 %



Im Fokus

Bereitstellungsbeitrag

Nutzungsbeitrag

Abb. 2:  Aufteilung des Defizits Bus im Kreisgebiet (Modell A)

ab, so verbleibt ein Defizitbetrag, den es gerecht und nach klar 
definierten Vorgaben auf den Kreis als Aufgabenträger und die 
Kommunen zu verteilen gilt. 

Die Projektgruppe hat vorgeschlagen, dass der Kreis weiterhin 
das Defizit für den kompletten Schienenverkehr sowie zukünftig 
für die gesamten damit verbundenen Regieaufgaben übernimmt. 
Die Mindererträge für den Bus- und den AST-Verkehr verbleiben 
hingegen vollständig bei den Kommunen. Als planerische und 
wirtschaftliche Grundlage der Berechnungen für den Busverkehr 
wird der Liniennetzplan G1 aus dem Nahverkehrsplan 2016ff 
verwendet, wobei jährliche Anpassungen erfolgen können und 
auch müssen. Diese können sich aufgrund von städtebaulichen 
Veränderungen, neu entstehender Gewerbestruktur, Schulent-
wicklungen oder Maßnahmen im Verkehrswegebau etc. ergeben.
Der Busverkehr soll dann, wie von der Mehrheit der Kommunen 
gewünscht, nach einem leistungsorientierten Modell (Modell A, 
siehe Abb. 2) von den einzelnen Kommunen getragen werden. 
Der Betrag errechnet sich zu 50 % aus der tatsächlichen Nutzung 
und zu 50 % aus der Einwohnerzahl je Kommune. Dabei generiert 
sich die Nutzung des Busses aus dem Aufwand der gefahrenen 
Nutzwagenkilometer und aus den eingenommenen Erträgen 
anhand von Ein- und Aussteigerzahlen. 

Das Defizit für den AST-Verkehr wird zu 100 % auf Grundlage 
der tatsächlich anfallenden Kosten von der jeweiligen Kommune 
finanziert.

Auch für die Regieaufgaben hat die kvgOF eine Abfrage bei den 
Kommunen gestartet und ein eigenes Organigramm der zentralen 
notwendigen Aufgabenschwerpunkte erstellt. 

Ausschreibungsverfahren und 
weitere Projektschritte

Die Ergebnisse des Finanzierungs- und Organisationskonzepts 
wurden den einzelnen Kommunen zur Stellungnahme gesandt 
und deren Statements anschließend durch die Projektgruppe zu-
sammengefasst und ausgewertet. Es kristallisierten sich folgende 
noch zu klärende Themenschwerpunkte heraus:

– Vertragswesen und steuerlicher Querverbund,

– wirtschaftlicher Bereich/Rechenmodelle,

– Organisation unter Berücksichtigung der Regieaufgaben  
   und -kosten.

Die weitere detaillierte Ausarbeitung dieser Themen soll nun durch 
ein externes Beratungsunternehmen erfolgen. Dazu hat die kvgOF 
im Sommer 2018 ein zweistufiges Ausschreibungsverfahren zur 
Vergabe der Beratungsleistungen durchgeführt. Als Ergebnis soll 
ein effizientes und praxistaugliches Gesamtkonzept mit zeitlichen 
Vorgaben zur Umsetzung stehen. Oberstes Ziel bleibt die Förderung 
und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV im Kreis Offenbach. 
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Jahreshighlights

Erster Film der kvgOF „Senioren im ÖPNV“

Bike & Ride-Anlage Dietzenbach

Jahreshighlights 2015–2017

Im Juli präsentierte die Kreisverkehrsgesellschaft ihren ersten 
15-minütigen Kurzfilm „Senioren im ÖPNV“. „Der Film soll 
unseren älteren Mitbürgern eine anschauliche Hilfestellung 
sein und Vorbehalte nehmen, damit sie sich trauen, Busse und 
Bahnen zu nutzen“, erläutert Andreas Maatz die Beweggründe 
zur Produktion. 

Zusammen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) stellte 
die kvgOF im Sommer 2016 zwölf innovative Fahrradboxen der 
Firma Kienzler Stadtmobiliar GmbH in Dietzenbach-Mitte auf. 
Hier können Fahrradfahrer ihre Bikes vandalismus- und dieb-
stahlsicher unterstellen. Das Besondere an den Schließfächern 
ist: Der Nutzer kann sie über Internet oder Smartphone bequem 
buchen, und das für einzelne Tage, Monate oder ein ganzes Jahr. 
Sechs Boxen sind zudem mit einem Stromanschluss für Pedelecs 
ausgestattet. 

Zum Januar 2017 wurde eine weitere Bike & Ride-Box in 
Rodgau-Jügesheim in Betrieb genommen. Des Weiteren ist die 
kvgOF projektverantwortlich bei den Bike & Ride-Boxen am 
Frankfurter Flughafen, die jedoch ausschließlich von Mitarbeitern 
der Firma Fraport genutzt werden. Auch in weiteren Kommunen 
des Kreises besteht reges Interesse, solche Fahrradparksysteme 
einzuführen. © Andreas Pulwey, Rodgau

Präsentiert wird die RMV-Mobilitätszentrale in Dietzenbach als 
Verkaufs- und Beratungsstelle für Fahrkarten und eine barrierefreie 
Bushaltestelle mit Bodenleitsystem. Außerdem erklären Darsteller, 
wie ein Aushangfahrplan zu lesen ist, und führen vor, wie sie mit 
einem Rollator oder Einkaufstrolley in einen Bus steigen. 

Der Film ist auf der kvgOF-Internetseite www.kvgOF.de oder auf 
YouTube abrufbar. 

News 2015

News 2016
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Grenzüberschreitender Verkehr: Neue Linien 57 und 58
In enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aschaffenburg und 
Miltenberg rief die kvgOF zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016 
zwei neue Buslinien ins Leben, die den östlichen Teil des Kreises 
Offenbach mit Bayern – zunächst probeweise – für drei Jahre 
verbinden. Die Linie 57 fährt vom Anschlusspunkt in Mainhausen-
Zellhausen über Stockstadt/Main nach Großostheim und zurück. Die 
Linie 58 verkehrt von Rodgau-Weiskirchen, Seligenstadt, Mainhau-
sen, Mainaschaff bis nach Aschaffenburg und zurück. 

Die feierliche Einweihung fand mit prominenter Besetzung statt:
Darmstadts Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, die Land-
räte des Kreises Aschaffenburg und von Offenbach, Dr. Ulrich 
Reuter und Oliver Quilling, die Erste Kreisbeigeordnete des Kreises 
Offenbach Claudia Jäger, die Geschäftsführer des Rhein-Main-
Verkehrsverbunds Dr. André Kavai und der Kreisverkehrsgesellschaft 
Offenbach mbH Andreas Maatz, der Nahverkehrsbeauftragte des 
Landkreises Aschaffenburg und Miltenberg Karl-Heinz Betz sowie 
zahlreiche Bürgermeister der anliegenden Städte und Gemeinden 
waren bei diesem Termin vor Ort.

Zum Sommer 2018 wurde die Linie 57 leider wegen mangelnder 
Nachfrage eingestellt. Die Linie 58 jedoch findet regen Zuspruch 
und wurde weiter ausgebaut: Sie verkehrt zukünftig im Stundentakt 
bis in den frühen Abend hinein und neu mit zweistündigem Takt 
auch an Samstagen.

Neuvergabe LOF-Ost und 
Lokalisierung
Ende 2016 gingen die Linien OF-85, OF-86 und 567 im 
Zuge der Neuvergabe vom RMV in die Verantwortung 
der kvgOF über. Der Wandel vom bestehenden Regional-
bus zum Bus in lokaler Bestimmung wird als Lokalisierung 
bezeichnet. „Dies ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Qualitätssteigerung auf den Buslinien in der Zukunft“, 
erläutert Andreas Maatz die Notwendigkeit der Maßnahme. 
„Denn nur wer selbst eine Linie ausschreibt und verantwor-
tet, kann auch Einfluss auf die Auswahl der Technik wie 
einheitliche Druckersysteme, die Pünktlichkeit der Busse, 
das Erscheinungsbild der Busse und Busfahrer, der Kun-
deninformation und auf andere Parameter nehmen.“ 

Die im Linienbündel LOF-Ost zusammengefassten Buslinien 
werden bis Ende 2024 von der Firma Transdev betrieben.  
 

News 2016

News 2016

Landesweite Einführung 
Schülerticket Hessen

Zum Sommer 2017 hat das Bun-
desland Hessen das Schülerticket 
Hessen eingeführt. Es ist eine hes-
senweit gültige Jahresfahrkarte für 
den öffentlichen Personennahverkehr 
für Schüler und Auszubildende und 
kostet bei Einmalzahlung 365 €/Jahr 
– also umgerechnet einen Euro pro 
Tag. Gleichzeitig ersetzt es alle bislang 
gültigen Schülerdauerkarten wie die 
CleverCard kreisweit im RMV-Gebiet. 

News 2017

Für die kvgOF und vor allem die Mitarbeiter im Vertrieb und im Mar-
keting galt es innerhalb kürzester Zeit, dem Kunden die entsprechen-
den Informationen zu vermitteln. Hierzu wurden Fragen-Antworten-
Kataloge, Infobriefe, Plakate, ein kurzes Erklärvideo und gemeinsam 
mit dem RMV eine Fahrkarteninfobroschüre erstellt. Dennoch war 
der Beratungsbedarf bei den Käufern erheblich und viele Fragen 
liefen in der Mobilitätszentrale und bei den Vertriebsmitarbeitern auf.
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Linienvergabe OF-99
Erstmals im Kreis Offenbach übernimmt die Firma „Racktours 
GmbH & Co. KG“ aus Erlensee nach einer europaweiten 
Ausschreibung für sieben Jahre den Betrieb der Linie OF-99. 
Der Omnibusbetrieb setzt dafür acht neue komfortable Busse 
ein, die eigens von der kvgOF mit auffälligem Design gestaltet 
wurden. Es zeigt Sehenswürdigkeiten aus den Städten und 
Gemeinden entlang der Strecke. 

Die Busse für die Kreisquerverbindung, die Seligenstadt mit 
Langen über Dreieich, Dietzenbach und Jügesheim in Ost-West-
Richtung verbindet, wurden technisch von der kvgOF hervor-
ragend ausgestattet. Große Bildschirme zeigen die nächsten 
Haltestellen sowie den Linienverlauf an und verfügen außerdem 
über ein Infotainment-System. Eine Videoüberwachung sorgt 
für Sicherheit im Bus. Alle Fahrzeuge sind mit einem rechner-
gesteuerten Betriebsleitsystem ausgestattet, sodass die Fahrten 
live und im Nachhinein positionsgenau verfolgt werden können.  

Die kvgOF hat den Takt auf der Buslinie verdichtet und die 
Betriebszeiten ausgedehnt. Entfallen ist aber die Schleife vom 
Bahnhof in Rodgau-Jügesheim über Dudenhofen und Nieder-
Roden.

News 2017

Fahrgastinformationen an 
Haltestellen
Nach den gültigen Verträgen ist es Aufgabe der Verkehrsun-
ternehmen, die Fahrgastinformationen an den Haltestellen 
auszuhängen. Dies betrifft zum einen den Aushangfahrplan mit 
den Abfahrtszeiten und dem Linienverlauf der Busse, aber auch 
kurzfristige Änderungen bei der Fahrtstrecke oder bei Wegfall 
von Haltestellen beispielsweise durch Baustellen. Leider zeigt die 
gängige Praxis, dass dies in der Vergangenheit von den Verkehrs-
unternehmen meist nur unzureichend, keinesfalls im Sinne 
einer guten Kundeninformation, erfolgt ist. Deswegen hat sich 
die kvgOF entschlossen, diese überaus wichtigen Kunden-
informationen selbst bereitzustellen. Mitarbeiter hängen Baustel-
lenverkehrspläne bei kurzfristigen Änderungen an den Haltestel-
len aus. Außerdem übernehmen sie auch beim Fahrplanwechsel 
zum Ende des jeweiligen Jahres den kompletten Austausch der 
Aushangfahrpläne. 

Aber die Pläne der kvgOF gehen noch darüber hinaus: Eine 
Modernisierung der Haltestellenschilder ist dringend erforderlich, 
um ein einheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild der 
Haltestellen zu erlangen. 

News 2017
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Mit der Verabschiedung des Nahverkehrsplans 2016ff haben 
wir ein entscheidendes Ziel zur Gesamtplanung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Kreis Offenbach erreicht. Das erarbei-
tete, abgestimmte Nahverkehrsnetz stellt eine solide Grundver-
sorgung der Bevölkerung sicher. Darüber hinaus eröffnet es aber 
auch Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen und den ÖPNV 
im Kreis attraktiv zu gestalten. Dabei haben wir die angespannte 
Finanzsituation des öffentlichen Haushalts berücksichtigt, die uns 
alle zu effizientem und wirtschaftlichem Handeln zwingt.

Gleichwohl liegt uns darüber hinaus die Sicherung und Steige-
rung der Qualität im öffentlichen Personennahverkehr am Her-
zen. Der NVP 2016ff definiert hierfür viele Standards, um ein 
einheitliches Bild des ÖPNV im Kreis zu erreichen: Festlegungen 
zur Technikausstattung in den Bussen und Fahrerschulungen 
mit Sprachtests seien hier beispielhaft erwähnt.   

Weitere Schritte zu einem einheitlichen und wirtschaftlich ori-
entierten ÖPNV-System für alle Kommunen im Kreis gehen wir 
mit dem erarbeiteten Finanz- und Organisationskonzept. Wer 
eine Leistung erhält, soll auch genau diese bezahlen müssen – 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. In der Vergangenheit gab 
es unzählige verschiedene Abrechnungsmodi mit den Kom-
munen für die Verkehrsleistungen, die jedoch nicht unbedingt 
„bestellerorientiert“ waren. Dies wollen wir mit dem neuen 
Finanzierungsmodell ändern. 

Wie sich weiterhin gezeigt hat, ist es schwierig, eine hohe Qua-
lität und einheitliche Standards im Busverkehr zu garantieren, 
wenn es zu viele verschiedene Akteure und unterschiedliche 
Verträge gibt. Auch hier sind wir als kvgOF bereit, unsere Ver-
antwortung als Aufgabenträger wahrzunehmen und weitere, 
neue zentrale Regieaufgaben zu übernehmen. Denn nur wer 
Verträge mit Standards ausarbeitet und vergibt, die Einhaltung 
derselben stetig kontrolliert und abmahnt, kann eine hohe 
Qualität im ÖPNV erreichen. Es muss eine einheitliche Marken- 
und Kommunikationsstrategie existieren. „One face to the cus-
tomer“ – also ein Verantwortlicher für den Kunden. Beim ÖPNV 
heißt es viel zu häufig: „Nein, dafür sind wir nicht zuständig, 
da wenden Sie sich bitte an …“, was für die Fahrgäste mehr als 
unbefriedigend ist. Dem wollen wir zumindest im Kreis Abhilfe 
schaffen und Verantwortung übernehmen. 

Verantwortung in einer Hand
Qualitätsoffensive für den ÖPNV im Kreis Offenbach

„Die Sicherung und Steigerung der  
Qualität im öffentlichen Personen-
nahverkehr liegt uns am Herzen.“    

Andreas Maatz
Geschäftsführer
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH

Die Konzepte für ein Finanz- und Organisationskonzept sind 
erstellt. Nun sind wir daran, diese durch eine externe Beratungsge-
sellschaft prüfen zu lassen und in eine realistische Terminplanung 
für die Umsetzung zu bringen. Sicherlich hat dann die kvgOF viele 
weitere Arbeiten zu erfüllen, um die an sie übertragenen Regie-
aufgaben auch wirklich umzusetzen und zu erfüllen. 

Unser oberstes Ziel bleibt es, den ÖPNV für die Bürger im Kreis 
Offenbach attraktiv zu gestalten, indem wir „Einfach nah“ sind: 
beim Kunden und bei den Verkehrsunternehmen. 

Ausblick
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Bilanz zum 31.12.2015 
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach

Aktivseite 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

 €  € € 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
   entgeltlich erworbene EDV-Software 93.911,54 90.717,63

II. Sachanlagen
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 284.989,28 218.740,03

III. Finanzanlagen
    Beteiligungen 6.250,00 6.250,00

385.150,82 315.707,66

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 320.605,17 435.274,09

   2. Forderungen gegen Gesellschafter 60.057,99 203.729,21

   3. Forderungen gegen Unternehmen, 
   mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

0,00 609,81

   4. Sonstige Vermögensgegenstände 231.713,70 225.717,66

612.376,86 865.330,77

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.336.194,83 1.459.834,84

2.948.571,69 2.325.165,61

C. Rechnungsabgrenzungsposten 627,00 11.254,23

3.334.349,51 2.652.127,50



Passivseite 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

 €  €  €

A. Eigenkapital

I.   Gezeichnetes Kapital 51.910,00 51.910,00

II.   Gewinnrücklagen 3.628,99 3.628,99

55.538,99 55.538,99

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 282.109,66 244.700,00

2. Sonstige Rückstellungen 1.692.389,10 1.185.932,45

1.974.498,76 1.430.632,45

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 328.828,21 375.503,39

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 762.871,95 524.926,58

3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: € 14.128,00  
    (Vorjahr: € 19.721,46), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:     
    € 732,19 (Vorjahr: € 710,78)

135.891,60 180.145,09

1.227.591,76 1.080.575,06

D. Rechnungsabgrenzungsposten 76.720,00 85.381,00

3.334.349,51 2.652.127,50

Zahlen/Daten/Fakten 2015

25



Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015
(01.01. – 31.12.2015)

26

2015 2015 2014 2014

€  €  €  €

1. Umsatzerlöse 1.559.096,56 1.152.066,35

2. Sonstige betriebliche Erträge 3.049.075,97

4.581.903,29 4.201.142,32

3. Materialaufwand

    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.832,46 5.908,22 

    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.818.094,14 2.875.211,83

2.825.926,60 2.881.120,05

4. Personalaufwand

    a) Löhne und Gehälter 757.411,72 762.342,04

    b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  
    für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 86.819,13     
    (Vorjahr: € 59.883,62)

230.557,06 202.827,96

 987.968,78 965.170,00

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
    des Anlagevermögens und Sachanlagen

121.910,78 133.869,29

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.384.102,40 3.294.174,77

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 105,04 1.677,16

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung  
    von Rückstellungen: € 13.475,82 (Vorjahr: € 558,79)

15.227,82 558,79

9. Finanzergebnis -15.122,78 1.118,37

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.753.128,05 -3.072.073,42

11. Erträge aus Verlustübernahmen 2.753.128,05 3.072.073,42

12. Jahresergebnis 0,00 0,00

3.022.806,73



Zahlen/Daten/Fakten 2015

Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Angaben zur Form und Darstellung von 
   Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
wurde unter Beachtung des BilMoG nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften vorgenom-
men.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkosten-
verfahren Anwendung.

II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz 
    und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich 
    Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten 
nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238  
bis 263 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapital-
gesellschaften gemäß der §§ 264 bis 283 HGB.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und die  
Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Nach  
§ 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen sind berück-
sichtigt. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den 
steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungs-
dauern zugrunde. Die immateriellen Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen werden – soweit abnutzbar – linear abge-
schrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem 
Nettobetrag zwischen € 150 und € 410 werden im Zugangsjahr 
voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden mit den An-
schaffungskosten bewertet. Forderungen, sonstige Vermögensge-
genstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verpflichtungen. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem 
Jahr wurden entsprechend ihrer Restlaufzeit mit dem von der 
Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen durchschnittlichen 
Marktzins abgezinst. 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. 

Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor 
dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen, auf der Passivseite Einnahmen, die Ertrag für 
eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist in Höhe von € 51.910,00 voll einge-
zahlt. Die Gewinnrücklagen resultieren ausschließlich aus erfolgs-
neutralen Anpassungen an das BilMoG zum 1. Januar 2010.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Erlöse aus Fahr-
scheinverkäufen (5.242 T€) abzgl. der Endabrechnung Einnahmen-
aufteilung (2.517 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. Erstattungen 
für Infrastrukturkostenausgleich und Infrastrukturkostenhilfe und 
Betriebskostenzuschüsse. 

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe (8 T€) sowie Aufwendungen für bezogene 
Leistungen (2.818 T€). Der Personalaufwand enthält Löhne und 
Gehälter (757 T€), soziale Abgaben (144 T€) und Aufwendungen 
für Altersversorgung (87 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen enthalten die Partnerschaftsfinanzierung (1.629 T€).

Der handelsrechtliche Verlust wird durch den Kreis Offenbach 
ausgeglichen.
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
HRB Treuhand GmbH
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Gesamtbericht der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 
nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1370/2007 für das Jahr 2015

1. Zuständige Behörde

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH kümmert sich um 
die Organisation, Koordination und Finanzierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Kreis Offenbach. Hiermit kommt die 
KVG Offenbach der Veröffentlichungspflicht gemäß Artikel  7 
Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 als lokaler Aufgabenträger nach.

2. Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
und der ausgewählten Betreiber sowie der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen mit gewährten 
Ausgleichsleistungen

Die KVG Offenbach mbH hat keine ausschließlichen Rechte 
erteilt.   

2.1. Schienenverkehr

Es bestehen keine Dienstleistungsaufträge für den 
schienengebundenen Verkehr.

2.2 Busverkehre

Siehe Tabelle unten.

3. Beschreibung der Bedienungs- und Beförderungsqualität

Die Linienbetreiber haben für die betrauten Linienverkehre die 
Qualitätsstandards des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in der 
aktuellen Fassung zu beachten. 

Ausgewählte Betreiber
Nwkm 

gesamt 2015
Entgelt/Aufwand 

(€) 2015
Liniennummern

Georg Becker GmbH & Co. KG 897.211,0 1.988.407,00 OF-64/65/67

Anruf-Sammel-Taxi Mühlheim 150.434,2 234.617,34 AST 35

BRH viabus (vorm. FirstGroup Rhein-Neckar) 1.094.091,5 2.607.875,73
OF-30/51/53/

OF-71/72/73/ 75/30 + 
E-Busse

Funk-Taxi Rodgau 38.526,0 71.273,10 AST 43/44

Interessengemeinschaft Dreieicher Taxiunternehmer 14.920,0 25.168,00 AST 64/66/68

Schau in’s Land Hain GmbH 36.274,8 343.867,70 OF-45/46

Südhessen Bus GmbH 440.261,1 1.391.210,14 OF-31/40/41/42

Stadtwerke Dietzenbach Fuhrpark Service GmbH 128.337,5 400.650,41 OF-56/57

Taxi Mait GmbH 124.029,4 228.824,75 AST 81/83/87

Taxi-Umland-Service GmbH 94.349,2 191.260,95 AST 38/51/52/53

Taxiunternehmen Vogt GbR 58.243,0 124.841,90 AST 76/77/78/79

Urberacher Omnibusbetrieb Emil H. Lang GmbH 32.331,1 77.965,74 OF-99

Vineta Busbetriebsgesellschaft mbH und Co. KG 657.275,2 1.188.544,16 OF-99

3.766.284,0 8.874.506,9
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Der Aufsichtsrat gewährleistet eine angemessene Kontrolle der Geschäftsführung 
und übernimmt zusätzlich eine Beratungsfunktion. Im kvgOF-Aufsichtsrat des 
Jahres 2015 saßen folgende Mitglieder:

Aufsichtsratsmitglieder kvgOF

Claudia Jäger
Erste Kreisbeigeordnete Kreis Offenbach, Dietzenbach

Aufsichtsratsmitglieder

Ruth Disser
Bürgermeisterin, Gemeinde Mainhausen

Jürgen Rogg
Bürgermeister, Stadt Dietzenbach

Martin Burlon
Erster Stadtrat, Stadt Dreieich

Jürgen Sieling
Bürgermeister, Gemeinde Egelsbach 

Uwe Michael Hajdu
Erster Stadtrat, Stadt Heusenstamm

Frieder Gebhard
Bürgermeister, Stadt Langen

Daniel Tybussek
Bürgermeister, Stadt Mühlheim

Herbert Hunkel
Bürgermeister, Stadt Neu-Isenburg

Hubert Gerhards
Erster Stadtrat, Stadt Obertshausen

Jürgen Hoffmann
Bürgermeister, Stadt Rodgau

Roland Kern
Bürgermeister, Stadt Rödermark

Dagmar Nonn-Adams
Bürgermeisterin, Stadt Seligenstadt

Bernd Abeln
KT/KA des Kreises OF*

Claudia Bicherl
KT/KA des Kreises OF*

Hans-Peter Bicherl
KT/KA des Kreises OF*

Arne Göhler
KT/KA des Kreises OF*

Clemens  Jäger
KT/KA des Kreises OF*

Margrit Jansen
KT/KA des Kreises OF*

Jürgen Kaiser
KT/KA des Kreises OF*

René Rock
KT/KA des Kreises OF*

Gisela Schmalenbach  
KT/KA des Kreises OF*

Stefan Schmitt
KT/KA des Kreises OF*

Norbert Schultheis 
KT/KA des Kreises OF*

Karl-Heinz Stier
KT/KA des Kreises OF*

Alexander Sturm
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 06.09.2015)

Boris Wilfert
KT/KA des Kreises OF*

Walter Winter
KT/KA des Kreises OF*
(ab 07.09.2015) 

* Kreistag/Kreisausschuss des Kreises Offenbach

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Aufsichtsratsvorsitzende

Bernhard Bessel
Bürgermeister, Gemeinde Hainburg



Aktivseite 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

 €  € € 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
   entgeltlich erworbene EDV-Software 255.267,36  93.911,54

II. Sachanlagen
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 311.480,22 284.989,28

III. Finanzanlagen
    Beteiligungen 6.250,00 6.250,00

572.997,58 385.150,82

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 551.781,49 320.605,17

   2. Forderungen gegen Gesellschafter 68.595,24 60.057,99

   3. Sonstige Vermögensgegenstände 307.637,14 231.713,70

928.013,87 612.376,86

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.229.478,30 2.336.194,83

3.157.492,17 2.948.571,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.327,94 627,00

3.745.817,69 3.334.349,51

Bilanz 2016

Bilanz zum 31.12.2016 
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach
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Passivseite 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

 €  €  €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 51.910,00 51.910,00

II. Gewinnrücklagen 3.628,99 3.628,99

55.538,99 55.538,99

B. Rückstellungen

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 349.848,00 282.109,66

II. Sonstige Rückstellungen 1.704.285,18 1.692.389,10

2.054.133,18 1.974.498,76

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 404.221,45 328.828,21

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.098.961,95 762.871,95

3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: € 16.928,48  
    (Vorjahr: € 14.128,00), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:    
    € 760,64 (Vorjahr: € 732,19)

44.167,12 135.891,60

1.547.350,52 1.227.591,76

D. Rechnungsabgrenzungsposten 88.795,00 76.720,00

3.745.817,69 3.334.349,51

Zahlen/Daten/Fakten 2016
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2016 2016 2015 2015

€  €  €  €

1. Umsatzerlöse 4.434.474,69

2. Sonstige betriebliche Erträge 190.744,51 147.428,60

5.297.067,39 4.581.903,29

3. Materialaufwand

    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.396,50 7.832,46 

    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.667.256,59

5.860.077,69 5.675.089,05

4. Personalaufwand

    a) Löhne und Gehälter 764.719,15 757.411,72

    b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  
    für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 119.664,81   
    (Vorjahr: € 86.819,13)

270.994,01 230.557,06

1.035.713,16 987.968,78

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
    des Anlagevermögens und Sachanlagen

140.521,20 121.910,78

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 485.895,64 534.939,95

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7,32 105,04

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon Zinsaufwendungen  
    aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 11.856,29  
    (Vorjahr: € 13.475,82)

11.905,07 15.227,82

9. Finanzergebnis -11.897,75 -15.122,78

10. Ergebnis vor/nach Steuern -2.237.038,05 -2.753.128,05

11. Erträge aus der Verlustübernahme 2.237.038,05 2.753.128,05

12. Jahresergebnis 0,00 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016
(01.01. – 31.12.2016)
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5.106.322,88
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Erläuterungen zum Jahresabschluss

Anhang 2016

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) mit Sitz in 
Dietzenbach ist unter der HRB 8669 in das Handelsregister beim 
Amtsgericht Offenbach am Main eingetragen.

I. Angaben zur Form und Darstellung von 
   Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
wurde unter Beachtung des BilRUG nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften vorgenom-
men.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkosten-
verfahren Anwendung.

II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz 
    und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich 
     Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten 
nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238  
bis 263 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapital-
gesellschaften gemäß der §§ 264 bis 278 HGB.

Grundsätzlich ist der vorliegende Jahresabschluss unter Beibehal-
tung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden aufgestellt, soweit nicht die durch das 
BilRUG geänderten Vorschriften zur Rechnungslegung zwingend 
Abweichungen zur Folge hatten. Aufgrund der weiter gefassten 
neuen Definition der Umsatzerlöse ist es neben einer Ausweitung 
der Umsatzerlöse in der Folge auch zu einem erweiterten Be-
griffsverständnis des Materialaufwandes gekommen. Zur besse-
ren Vergleichbarkeit im Zeitablauf wurden die Vorjahreszahlen 
entsprechend angepasst. 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und 
die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Nach  
§ 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen sind berücksich-
tigt. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steu-
erlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern 
zugrunde. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachan-
lagen werden – soweit abnutzbar – linear abgeschrieben. Gering-
wertige Vermögensgegenstände mit einem Nettobetrag zwischen 
€ 150 und € 410 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die 
Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. 
Soweit die Gesellschaft zur Finanzierung des Anlagevermögens 
Zuschüsse erhält, werden diese von den Anschaffungskosten 
abgesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel 
sind mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verpflichtungen. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem 
Jahr wurden entsprechend ihrer Restlaufzeit mit dem von der 
Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen durchschnittlichen 
Marktzins abgezinst. Bezüglich der Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen und der damit einhergehenden 
Angabepflicht gem. § 285 Nr. 24 HGB wird auf die nachfolgenden 
Postenerläuterungen verwiesen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben 
vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag darstellen, und auf der Passivseite Einnahmen, 
die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag 
darstellen.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Erlöse aus Fahrschein-
verkäufen (6.215 T€) abzgl. der Mindererlöse aus der Endabrech-
nung Einnahmenaufteilung (3.071 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erlö-
se aus der Auflösung von Rückstellungen (182 T€).

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe (11 T€) sowie Aufwendungen für bezogene 
Leistungen (5.849 T€).

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (764 T€), 
soziale Abgaben (151 T€) und Aufwendungen für Altersversorgung 
(120 T€).

Der handelsrechtliche Verlust wird durch den Kreis Offenbach 
ausgeglichen.
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
HRB Treuhand GmbH
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Gesamtbericht der kvgOF 2016

Gesamtbericht der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 
nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1370/2007 für das Jahr 2016

1. Zuständige Behörde

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) kümmert 
sich um die Organisation, Koordination und Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Offenbach. Hiermit 
kommt die kvgOF der Veröffentlichungspflicht gemäß Artikel 7 
Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 als lokaler Aufgabenträger nach.

2. Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
und der ausgewählten Betreiber sowie der gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen mit gewährten Ausgleichs-
leistungen

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH hat keine ausschließ-
lichen Rechte erteilt.

2.1. Schienenverkehr

Es bestehen keine Dienstleistungsaufträge für den schienen-
gebundenen Verkehr.

2.2. Busverkehre

Siehe Tabelle unten.

3. Beschreibung der Bedienungs- und Beförderungsqualität

Die Linienbetreiber haben für die betrauten Linienverkehre die 
Qualitätsstandards des Rhein-Main-Verkehrsverbunds in der 
aktuellen Fassung zu beachten.

Ausgewählte Betreiber
Nwkm 

gesamt 2016
Entgelt/Aufwand 

(€) 2016
Liniennummern

Anruf-Sammel-Taxi Mühlheim 147.556,3 230.187,75 AST 35

BRH viabus GmbH 707.039,7 1.562.843,69 OF-30/51/53

Funk-Taxi Rodgau 36.978,0 66.930,18 AST 43/44

Georg Becker GmbH & Co. KG 1.281.838,6 3.174.748,49
OF-64/65/67

OF-71/72/73/75 
+ E-Busse

Interessengemeinschaft Dreieicher Taxiunternehmer 13.196,0 30.496,20 AST 64/66/68

Schau in’s Land Hain GmbH 36.251,0 341.784,70 OF-45/46

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH 128.337,5 393.736,40 OF-56/57

Südhessenbus GmbH 440.110,0 1.375.315,10 OF-31/40/41/42

Taxi Mait GmbH 129.420,2 241.275,91 AST 81/82/83/87

Taxi-Umland-Service GmbH 91.328,0 184.370,51 AST 38/51/52/53

Taxiunternehmen Vogt GbR 55.356,0 158.472,50 AST 76/77/78/79

Urberacher Omnibusbetrieb Emil H. Lang GmbH 698.172,3 1.494.173,36 OF-99

Verkehrsgesellschaft mbH Untermain 6.191,4 13.300,84 AB-57/58

3.818.668,2 9.377.189,27
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Aufsichtsratsmitglieder kvgOF

Claudia Jäger
Erste Kreisbeigeordnete Kreis Offenbach, Dietzenbach

Aufsichtsratsmitglieder

Ruth Disser
Bürgermeisterin, Gemeinde Mainhausen

Jürgen Rogg
Bürgermeister, Stadt Dietzenbach

Martin Burlon
Erster Stadtrat, Stadt Dreieich

Jürgen Sieling
Bürgermeister, Gemeinde Egelsbach 

Uwe Michael Hajdu
Erster Stadtrat, Stadt Heusenstamm

Frieder Gebhard
Bürgermeister, Stadt Langen

Daniel Tybussek
Bürgermeister, Stadt Mühlheim

Herbert Hunkel
Bürgermeister, Stadt Neu-Isenburg

Hubert Gerhards
Erster Stadtrat, Stadt Obertshausen
(bis einschl. 09.06.2016) 

Michael Möser
Erster Stadtrat, Stadt Obertshausen
(ab 22.09.2016)

Roland Kern
Bürgermeister, Stadt Rödermark

Jürgen Hoffmann
Bürgermeister, Stadt Rodgau

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister, Stadt Seligenstadt

Bernd Abeln
KT/KA des Kreises OF*

Claudia Bicherl
KT/KA des Kreises OF*

Hans-Peter Bicherl
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) 

Natascha Bingenheimer
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

Hubert Gerhards
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

Kai Gerfelder
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

Arne Göhler
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) 

Susann Guber
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

Clemens  Jäger
KT/KA des Kreises OF*

Margrit Jansen
KT/KA des Kreises OF*

Jürgen Kaiser
KT/KA des Kreises OF*

Dr. Robert Rankl
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

René Rock
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) 

Gisela Schmalenbach  
KT/KA des Kreises OF*

Marlies Schefer
KT/KA des Kreises OF*
(ab 22.09.2016)

Stefan Schmitt
KT/KA des Kreises OF*

Norbert Schultheis 
KT/KA des Kreises OF*

Karl-Heinz Stier
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) 

Boris Wilfert
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) 

Walter Winter
KT/KA des Kreises OF*
(bis einschl. 09.06.2016) * Kreistag/Kreisausschuss des Kreises Offenbach

Der Aufsichtsrat gewährleistet eine angemessene Kontrolle der Geschäftsführung 
und übernimmt zusätzlich eine Beratungsfunktion. Im kvgOF-Aufsichtsrat des 
Jahres 2016 saßen folgende Mitglieder:

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Aufsichtsratsvorsitzende

Bernhard Bessel
Bürgermeister, Gemeinde Hainburg



Aktivseite 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016

 €  € € 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
   entgeltlich erworbene EDV-Software 211.055,46 255.267,36

II. Sachanlagen     

   1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 431.771,85 311.480,22

   2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 21.032,00 0,00

452.803,85  311.480,22

III. Finanzanlagen
     Beteiligungen 6.250,00 6.250,00

670.109,31 572.997,58

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 512.250,80 551.781,49

   2. Forderungen gegen Gesellschafter 393.710,75 68.595,24

   3. Sonstige Vermögensgegenstände 368.797,35 307.637,14

1.274.758,90 928.013,87

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 324.591,76 2.229.478,30

1.599.350,66 3.157.492,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten 167.973,97 15.327,94

2.437.433,94 3.745.817,69

Bilanz 2017

Bilanz zum 31.12.2017 
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH, Dietzenbach
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Passivseite 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016

 €  €  €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 51.910,00 51.910,00

II. Gewinnrücklagen 3.628,99 3.628,99

55.538,99 55.538,99

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
     Verpflichtungen

432.521,00 349.848,00

2. Sonstige Rückstellungen 1.444.920,14 1.704.285,18

1.877.441,14 2.054.133,18

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 325.791,54 404.221,45

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 1.098.961,95

3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: € 18.746,84  
    (Vorjahr: € 16.928,48), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
    € 789,53 (Vorjahr: € 760,64)

71.484,27 44.167,12

397.275,81 1.547.350,52

D. Rechnungsabgrenzungsposten 107.178,00 88.795,00

2.437.433,94 3.745.817,69

Zahlen/Daten/Fakten 2017
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2017 2017 2016 2016

€  €  €  €

1. Umsatzerlöse 5.106.322,88

2. Sonstige betriebliche Erträge 47.817,47 190.744,51

6.082.997,02 5.297.067,39

3. Materialaufwand

    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.726,13 11.396,50 

    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.848.681,19

6.902.263,57 5.860.077,69

4. Personalaufwand

    a) Löhne und Gehälter 889.487,24 764.719,15

    b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  
        für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 137.396,02
         (Vorjahr: € 119.664,81)

305.429,63 270.994,01

1.194.916,87 1.035.713,16

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
    des Anlagevermögens und Sachanlagen

223.682,76 140.521,20

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 595.004,28 485.895,64

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22,00 7,32

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon Zinsaufwendungen      
    aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 14.325,42 
    (Vorjahr: € 11.856,29)

14.325,42 11.905,07

9. Finanzergebnis -14.303,42 -11.897,75

10. Ergebnis vor/nach Steuern       -2.847.173,88 -2.237.038,05

11. Erträge aus der Verlustübernahme 2.847.173,88 2.237.038,05

12. Jahresergebnis 0,00 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017
(01.01. – 31.12.2017)
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6.892.537,44



Zahlen/Daten/Fakten 2017

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Anhang 2017

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) mit Sitz in 
Dietzenbach ist unter der HRB 8669 in das Handelsregister beim 
Amtsgericht Offenbach am Main eingetragen.

Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz sowie  
Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
wurde unter Beachtung des BilRUG nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften vorgenom-
men.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkosten-
verfahren Anwendung.

I. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz und Gewinn-  
   und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung 
   und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten 
nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238  
bis 263 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapital-
gesellschaften gemäß der §§ 264 bis 278 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den 
Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden aufgestellt. 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und 
die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Nach 
§ 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen sind berücksich-
tigt. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steu-
erlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern 
zugrunde. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachan-
lagen werden – soweit abnutzbar – linear abgeschrieben. Gering-
wertige Vermögensgegenstände mit einem Nettobetrag zwischen 
€ 150 und € 410 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die 
Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. 
Soweit die Gesellschaft zur Finanzierung des Anlagevermögens 
Zuschüsse erhält, werden diese von den Anschaffungskosten 
abgesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel 
sind mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verpflichtungen. Die Rückstellungen mit einer Laufzeit über einem 
Jahr wurden entsprechend ihrer Restlaufzeit mit dem von der 
Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen durchschnittlichen 
Marktzins abgezinst. Bezüglich der Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen und der damit einhergehenden 
Angabepflicht gem. § 285 Nr. 24 HGB wird auf die nachfolgenden 
Postenerläuterungen verwiesen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben 
vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag darstellen, und auf der Passivseite Einnahmen, 
die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag 
darstellen.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Erlöse aus Fahrschein-
verkäufen (7.035 T€) abzgl. der Mindererlöse aus der Endabrech-
nung Einnahmenaufteilung (3.859 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Abrechnung 
der Linie OF-99 (31 T€) für das Jahr 2016.

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe (5 T€) sowie Aufwendungen für bezogene 
Leistungen (6.893 T€).

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (890 T€),  
soziale Abgaben (168 T€) und Aufwendungen für Altersversorgung 
(137 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Partner-
schaftsfinanzierung (1.626 T€).

Der handelsrechtliche Verlust wird durch den Kreis Offenbach 
ausgeglichen.

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH hat vom Landkreis 
Offenbach am Main mit dem Vertrag vom 22. November 1996 die 
Verpflichtung übernommen, die vom Landkreis Offenbach am Main 
an die RMV GmbH (Verbundgesellschaft) zu leistenden Finanzier- 
ungsmittel zu entrichten. Im Jahr 2017 hat die kvgOF an die RMV 
GmbH 664 T€  (Vorjahr: 652 T€) gezahlt. Welche Beträge für die 
Folgejahre zu leisten sind, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht fest.
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Bestätigungsvermerk 2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
HRB Treuhand GmbH
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Gesamtbericht der kvgOF 2017

Gesamtbericht derKreisverkehrsgesellschaft Offenbach 
nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) 1370/2007 für das Jahr 2017

1. Zuständige Behörde

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH kümmert sich um 
die Organisation, Koordination und Finanzierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Kreis Offenbach. Hiermit kommt die 
KVG Offenbach der Veröffentlichungspflicht gemäß Artikel 7 
Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 als lokaler Aufgabenträger nach.

2. Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge 
und  der ausgewählten Betreiber sowie der gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtungen mit gewährten 
Ausgleichsleistungen

Die KVG Offenbach mbH hat keine ausschließlichen Rechte erteilt.   

2.1. Schienenverkehr

Es bestehen keine Dienstleistungsaufträge für den schienen- 
gebundenen Verkehr.

2.2. Busverkehre

Siehe Tabelle unten.

3. Beschreibung der Bedienungs- und Beförderungsqualität

Die Linienbetreiber haben für die betrauten Linienverkehre die 
Qualitätsstandards des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in der 
aktuellen Fassung zu beachten. 

Ausgewählte Betreiber
Nwkm

gesamt 2017
Entgelt/Aufwand 

(€) 2017
Liniennummern

Anruf-Sammel-Taxi Mühlheim 149.337,3 232.966,21 AST 35

BRH viabus GmbH 779.916,6 1.845.423,60 OF-51/52/53

Funk-Taxi Rodgau 35.010,0 65.136,60 AST 43/44

Georg Becker GmbH & Co. KG 1.253.465,0 3.155.644,28
OF-64/66/67

OF-71/72/73/75 + 
E-Busse

Interessengemeinschaft Dreieicher Taxiunternehmer 13.448,0 30.543,80 AST 64/66/68

Racktours GmbH & Co. KG 40.338,3 90.191,82 OF-99

Schau in’s Land Hain GmbH 35.701,0 400.276,54 OF-45/46

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH 128.337,5 439.966,5 OF-56/57

Südhessenbus GmbH 438.604,0 1.390.329,08 OF-31/40/41/42

Taxi Mait GmbH 149.343,7 313.329,08 AST 81/82/83

Taxi-Umland-Service GmbH 23.390,5 40.932,08 AST 38

Taxiunternehmen Vogt GbR 52.817,0 155.372,00 AST 76/77/78/79

Transdev Rhein-Main GmbH 832.625,6 1.904.146,60 OF-85/86/567

Urberacher Omnibusbetrieb Emil H. Lang GmbH 653.797,4 1.557.002,40 OF-99

Verkehrsgesellschaft mbH Untermain 110.561,0 204.883,84 AB-57/58

4.696.692,9 11.826.466,93
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Aufsichtsratsmitglieder kvgOF

Claudia Jäger
Erste Kreisbeigeordnete Kreis Offenbach, Dietzenbach

Aufsichtsratsmitglieder

Ruth Disser
Bürgermeisterin, Gemeinde Mainhausen

Uwe-Michael Hajdu
Erster Stadtrat, Stadt Heusenstamm
(Stellvertr. Vors. ab 16.03.2017)

Jürgen Rogg
Bürgermeister, Stadt Dietzenbach

Martin Burlon
Erster Stadtrat, Stadt Dreieich

Jürgen Sieling
Bürgermeister, Gemeinde Egelsbach 

Alexander Böhn
Bürgermeister, Gemeinde Hainburg
(ab 01.03.2017)

Frieder Gebhard
Bürgermeister, Stadt Langen

Daniel Tybussek
Bürgermeister, Stadt Mühlheim

Herbert Hunkel
Bürgermeister, Stadt Neu-Isenburg

Michael Möser
Erster Stadtrat, Stadt Obertshausen

Jürgen Hoffmann
Bürgermeister, Stadt Rodgau

Roland Kern
Bürgermeister, Stadt Rödermark

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister, Stadt Seligenstadt

Bernd Abeln
KT/KA des Kreises OF*

Claudia Bicherl
KT/KA des Kreises OF*

Natascha Bingenheimer
KT/KA des Kreises OF*

Hubert Gerhards
KT/KA des Kreises OF*

Kai Gerfelder
KT/KA des Kreises OF*

Susann Guber
KT/KA des Kreises OF*

Clemens  Jäger
KT/KA des Kreises OF*

Margrit Jansen
KT/KA des Kreises OF*

Jürgen Kaiser
KT/KA des Kreises OF*

Dr. Robert Rankl
KT/KA des Kreises OF*

Gisela Schmalenbach  
KT/KA des Kreises OF*

Marlies Schefer
KT/KA des Kreises OF*

Stefan Schmitt
KT/KA des Kreises OF*

Norbert Schultheis 
KT/KA des Kreises OF*

* Kreistag/Kreisausschuss des Kreises Offenbach

Der Aufsichtsrat gewährleistet eine angemessene Kontrolle der Geschäftsführung 
und übernimmt zusätzlich eine Beratungsfunktion. Im kvgOF-Aufsichtsrat des 
Jahres 2017 saßen folgende Mitglieder:

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Aufsichtsratsvorsitzende

Bernhard Bessel
Bürgermeister, Gemeinde Hainburg
(bis einschl. 28.02.2017)
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